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§ 2 BauG
 BauG - Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.04.2025

1. (1)Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. a)Abstellplatz: eine Fläche, die zum Abstellen eines Kraftfahrzeuges bestimmt und nicht überdacht ist;

2. b)Baugrenze: die Linie, vor der die Außenwände eines Gebäudes nicht errichtet werden dürfen;

3. c)Baugrundstück: die Grundfläche, auf der das Bauvorhaben ausgeführt werden soll und die im

Grenzkataster oder im Grundsteuerkataster mit einer eigenen Nummer bezeichnet ist (Grundparzelle); soll

das Bauvorhaben auf mehreren Grundparzellen ausgeführt werden, bilden diese in ihrer Gesamtheit das

Baugrundstück;

4. d)Baulinie: die Linie, an der die Außenwände eines Gebäudes errichtet werden müssen;

5. e)Bauvorhaben: die Errichtung, die Änderung oder der Abbruch eines Bauwerks; die Änderung der

Verwendung eines Gebäudes; die Errichtung oder Änderung einer Feuerstätte samt Einrichtungen zur

Ableitung der Verbrennungsgase; die Aufstellung oder Änderung einer ortsfesten Maschine oder sonstigen

ortsfesten technischen Einrichtung; die Errichtung oder Änderung einer Ankündigung oder Werbeanlage; die

Errichtung oder Änderung einer Einfriedung; die Errichtung oder Änderung eines ortsfesten Behälters für

flüssige Brenn- oder Treibstoffe; die Aufstellung eines Zeltes oder einer sonstigen gebäudeähnlichen

Einrichtung; die Aufstellung eines Wohnwagens oder einer ähnlichen Unterkunft; die Aufstellung eines

beweglichen Verkaufsstandes oder einer ähnlichen Einrichtung;Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten;

6. f)Bauwerk: eine Anlage, zu deren fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind und

die mit dem Boden in Verbindung steht;

7. g)bebauter Bereich: jener Bereich, der entweder in einem Flächenwidmungsplan als Baufläche bezeichnet

ist oder durch mindestens fünf Wohngebäude oder nicht land- oder forstwirtschaftliche Betriebsgebäude

zusammenhängend bebaut ist;bei einem Abstand von höchstens 50 m zwischen zwei Gebäuden gilt der

Zusammenhang noch nicht als unterbrochen;

8. h)Einstellplatz: eine Fläche in einem Gebäude oder eine sonst überdachte Fläche, die für das Abstellen eines

Kraftfahrzeuges bestimmt ist;

9. i)Gebäude: ein überdachtes Bauwerk, das von Menschen betreten werden kann und mindestens einen

Raum allseits oder überwiegend umschließt;

10. j)Höhenlage: die auf einen Höhenpunkt der Landesvermessung oder einen sonstigen geeigneten Fixpunkt

bezogene Höhe eines Punktes der Geländeoberfläche oder eines Bauwerkes;

11. k)Nachbar: der Eigentümer eines fremden Grundstückes, das zu einem Baugrundstück in einem solchen

räumlichen Naheverhältnis steht, dass mit Auswirkungen des geplanten Bauwerkes, der geplanten

sonstigen Anlage oder deren vorgesehener Benützung, gegen welche die Bestimmungen dieses Gesetzes

einen Schutz gewähren, zu rechnen ist; dem Eigentümer ist der Bauberechtigte gleichgestellt;

12. l)Nebengebäude: ein Gebäude, das aufgrund seiner Art und Größe und seines Verwendungszweckes einem

auf demselben Baugrundstück befindlichen Gebäude untergeordnet und nicht für Wohnzwecke bestimmt

ist, wie Garagen, Geräteschuppen, Gartenhäuschen u.dgl.;
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13. m)Stellplatz: ein Einstell- oder Abstellplatz;

14. n)Umbau: die wesentliche Umgestaltung des Inneren oder Äußeren eines Gebäudes; auch der Abbruch

ganzer Geschosse eines Gebäudes oder eines selbständig benützbaren Gebäudeteiles und die Errichtung

neuer Geschosse an deren Stelle;

15. o)wesentliche Änderung eines Bauwerkes oder einer sonstigen Anlage:ein Zu- oder ein Umbau; eine

Änderung, durch die die äußere Erscheinung des Bauwerkes oder der sonstigen Anlage erheblich geändert

wird; eine Änderung, durch die die Sicherheit oder die Gesundheit von Menschen oder die

Verkehrssicherheit gefährdet, die Nachbarn belästigt oder die Einhaltung der Abstandsflächen oder

Mindestabstände beeinflusst werden können;

16. p)wesentliche Änderung der Verwendung eines Gebäudes: eine Verwendungsänderung, die auf die

Zulässigkeit des Gebäudes nach den bau- oder raumplanungsrechtlichen Vorschriften von Einfluss sein

kann; dazu zählt in Gebieten, in denen die Bestimmungen über Ferienwohnungen nach dem

Raumplanungsgesetz zur Anwendung gelangen, auch die Begründung von Wohnungseigentum an bislang

oder künftig der gastgewerblichen Beherbergung dienenden Einheiten; die Verwendung eines Gebäudes als

Betriebsstätte nach Wettenrecht unter Einsatz von Wettterminals oder als Betriebsstätte für dem

Glücksspielmonopol unterliegende Ausspielungen mit Glücksspielautomaten oder mit Video Lotterie

Terminals gilt bereits dann als wesentliche Änderung, wenn die bestehende Baubewilligung diese

Verwendung nicht ausdrücklich zulässt;

17. q)Zubau: die Vergrößerung eines schon bestehenden Gebäudes in waagrechter oder lotrechter Richtung

durch Herstellung neuer oder Erweiterung bestehender Räume;

18. r)Seveso-Betrieb: ein Betrieb, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung

der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen fällt.

2. (2)Die in diesem Gesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen und Männer

gleichermaßen. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen jeweils in der geschlechtsbezogenen Form

zu verwenden.

*) Fassung LGBl.Nr. 54/2015, 47/2017, 58/2023
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